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Newsletter Nr. 19 12. April 2022

Homepage

Der Newsletter des Ortsrat Einum informiert über geplante Aktionen und gibt einen Rückblick auf
vergangene Ereignisse. Der Newsletter ist eine Ergänzung zur Einumer Homepage und weiteren
Kommunikationsformen. Ziel ist es, die Bürger zu informieren und in Aktivitäten des Dorflebens
einzubinden. 
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OHNE Terminvereinbarung am 14.April 2022 von 11-17 Uhr im OGH in
Einum!

Das Impfangebot des Landkreises richtet sich an Personen ab 12 Jahren.

Mitzubringen  ist  ein  gültiger  Ausweis  und  –  wenn  vorhanden  –  das
Impfbuch.  Durchgeführt  werden  Erst-,  Zweit-  und  Booster-impfungen

(inklusive  der  zweiten  Auffrischungsimpfung  nach  STIKO-Empfehlung).
Grundsätzlich wird mit einem mRNA-Impfstoff entsprechend den aktuellen
STIKO-Empfehlungen geimpft.

Der  von  der  STIKO  festgelegte  Personenkreis  für  die  zweite
Auffrischungsimpfung (4.Impfung) umfasst:

Personen ab dem Alter von 70 Jahren

Bewohner*innen und Betreute in Einrichtungen der Pflege sowie für

Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Personen mit Immundefizienz ab dem Alter von 5 Jahren

Der von der STIKO empfohlene Abstand zur 1. Auffrischungsimpfung

beträgt mindestens 3 Monate.
Diese Impfung ist jeweils 30 Minuten vor Ende der Aktion möglich.

Für einen zügigen Ablauf empfiehlt es sich, den für die Impfung
notwendigen Anamnese- sowie den Einwilligungs- und Aufklärungsbogen
bereits ausgefüllt mitzubringen. Die Dokumente stehen auf der Website

des RKI als Download zur Verfügung (hier zum Öffnen). Die Dokumente
können alternativ auch vor Ort ausgefüllt werden.

Hinweis für die Impfung von Minderjährigen: Jugendliche zwischen 12 und
15 Jahren benötigen keine Begleitung mehr, aber die schriftliche
Einwilligung einer erziehungsberechtigten Person.

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen eigenständig in die Impfung einwilligen.

In allen Fällen trifft die letzte Entscheidung aber stets die Impfärztin bzw.
der Impfarzt nach dem individuellen Aufklärungsgespräch.

gez.:    Landkreis Hildesheim
Amt für Bevölkerungsschutz - Impfstellen
E.Mail: hi-impfen@landkreishildesheim.de

Angebot einer offenen Corona
Impfung
(RM)
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Tel. 05121-9287344

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim und dem Ortsrat
Einum

Traditionelles Osterfeuer 2022
(DK)
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Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine
(TE)

Maibaumaufstellung
(SB)
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Wenn Sie diese E-Mail (an: rudolf@muenzebrock-hildesheim.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.

Ortsrat Einum
i.A. Rudolf Münzebrock

Bischof-Wedekin-Str. 10b
31135 Hildesheim

Deutschland

eMail
Homepage
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